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 Beratungsfolge Sitzungstag Status 

 Stadtrat 28.03.2023 öffentlich 

 

Neuerlass der Verordnung der Stadt Bad Staffelstein über die Freigabe von Sonntagen zum 

Verkauf anlässlich von Märkten 
 

Sachverhalt / Rechtslage 

 
Die bisherige Verordnung über die Freigabe von Sonntagen zum Verkauf anlässlich von Märkten 
vom 20.01.1998 in der Fassung vom 02.11.2007 war auf Grund geänderter rechtlicher Vorgaben 
anzupassen. Im beigefügten Verordnungsentwurf wurde neben der Aktualisierung der 
Rechtsgrundlagen auch der in § 2 angegebene räumliche Geltungsbereich konkretisiert und auf 
die Kernstadt Bad Staffelsteins bestimmt, da die bisherige Regelung nur Kloster Banz und 
Vierzehnheiligen ausdrücklich ausgenommen hatte, was jedoch auf Grund des nötigen räumlichen 
Zusammenhangs zu weit gefasst war. 
Zudem wurde nun der verkaufsoffene Sonntag des im Monat November gestrichen und dafür der 
Monat Mai aufgenommen, was in den letzten Jahren bereits mehrfach praktiziert wurde und sich 
bewährt hatte. 
Gemäß Ziffer 5 der Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Arbeit und 
Sozialordnung, Familie und Frauen über die Rechtsverordnungen nach § 14 des Gesetzes über 
den Ladenschluss (LadSchlG) vom 10. November 2004 (AllMBl. S. 621) sind vor Erlass einer 
entsprechenden Verordnung auch der Einzelhandelsverband, die Gewerkschaften, die örtlichen 
Kirchen, die Industrie- und Handelskammer, die Handwerkskammer und die 
Kreisverwaltungsbehörden rechtzeitig zu hören. Mit Schreiben vom 13.02.2023 wurden die Adam 
Riese Unternehmergemeinschaft, der Handelsverband Bayern e.V., ver.di Oberfranken West, die 
katholischen Pfarrämter Bad Staffelstein, Altenbanz/Banz und Uetzing, das evang.-luth. Pfarramt 
Bad Staffelstein, das Franziskanerkloster Vierzehnheiligen, die IHK Oberfranken, die HWK für 
Oberfranken und das Landratsamt Lichtenfels um Stellungnahme bis zum 15.03.2023 gebeten. 
Rückmeldungen ergingen seitens des Handelsverbands Bayern e.V., der HWK für Oberfranken 
und dem evang.-luth. Pfarramt Bad Staffelstein ohne Einwendungen. Die Gewerkschaft ver.di 
forderte mit E-Mail vom 22.02.2023 noch Informationen nach, die entsprechend zur Verfügung 
gestellt wurden. Eine Stellungnahme seitens ver.di unterblieb. 

 
Beschlussvorschlag 

 
Der Stadtrat der Stadt Bad Staffelstein beschließt die neu gefasste Verordnung der Stadt Bad 
Staffelstein über die Freigabe von Sonntagen zum Verkauf anlässlich von Märkten entsprechend 
dem vorliegenden Entwurf. Die Verordnung ist auszufertigen und bekanntzumachen. Der Entwurf 
wird zum Bestandteil des Protokolls erklärt. 

 
Anlagen: 
Entwurfsfassung: Verordnung der Stadt Bad Staffelstein über die Freigabe von Sonntagen zum 
Verkauf anlässlich von Märkten 

 
Bad Staffelstein, 23.03.2023 
gez. 
Leppert 
Geschäftsleiter 


